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personenbezogenes Merkmal zu einer vorliegenden 
Behinderung von Auszubildenden ist in dieser Erhebung 
nicht vorhanden. Somit können lediglich berufsbezogene 
Betrachtungen erfolgen; allenfalls kann noch ausgewer-
tet werden, ob für die Ausbildungsverhältnisse im ersten 
Jahr der Ausbildung eine spezielle Art der Förderung 

erfolgte. Will man diese Angaben als Einschätzung für 
den Personenkreis der Auszubildenden mit Behinderung 
verwenden, stellen sich folgende Probleme: Die Angaben 
zu Verträgen, die nach Kammerregelungen der zuständi-
gen Stellen für Menschen mit Behinderung abgeschlos-
sen wurden, decken nicht alle Verträge behinderter 
Menschen im dualen System ab. Menschen mit Behinde-
rung besetzen – und dies in nicht geringem Maße – auch 
staatlich anerkannte Ausbildungsberufe. Das BBiG sieht 
dies sogar als Regelfall vor (§ 64 BBiG). So wurden im 
Berichtsjahr 2018 rund 2.130 Ausbildungsverhältnisse 
in staatlich anerkannten Berufen außerbetrieblich „nach 
§§ 100 Nr. 3, 235a und 236 SGB III (außerbetriebliche 
Ausbildung für Menschen mit Behinderung – Reha)“ ge-
fördert → Tabelle A5.4-5. 

Es ergibt sich bei der Beschreibung der Ausbildungssitu-
ation von Menschen mit Behinderung im dualen System 
zudem noch eine weitere Beschränkung, denn auch die 
statistischen Angaben zur Art der Förderung sind nicht 
ausreichend, um den Personenkreis der Menschen mit 
Behinderung abzubilden. Nicht alle Ausbildungsverhält-
nisse mit Auszubildenden mit Behinderung sind öffent-
lich gefördert. So wurde mehr als ein Drittel (38,5%) 
der Verträge, die nach Kammerregelung der zuständigen 
Stellen erfolgten, überwiegend betrieblich finanziert. Be-
lastbare Aussagen zur Situation von Auszubildenden mit 
Behinderung im dualen System können nach derzeitigem 
Stand nur durch gesonderte Stichprobenerhebungen er-
zielt werden (vgl. Gericke/Flemming 2013).

(Stephan Kroll)

Duale Ausbildungsberufe für 
Menschen mit Behinderung

Im Regelfall sollen „behinderte Menschen ... in anerkann-
ten Ausbildungsberufen ausgebildet werden“ (§ 64 BBiG). 
Nur wenn aufgrund der Behinderung eine Ausbildung in 
einem anerkannten Ausbildungsberuf nicht infrage kommt, 
sollen Menschen mit Behinderung nach besonderen Rege-
lungen ausgebildet werden. Bei diesen Ausbildungsberufen 
handelt es sich um Berufe mit speziellen Ausbildungs-
regelungen der zuständigen Stellen (§ 66 BBiG bzw. § 42m 
HwO) (vgl. Kapitel A3.3).

Bei den Daten der Berufsbildungsstatistik ist zu beachten, 
dass kein personenbezogenes Merkmal zur Behinderung 
erhoben wird. Erfasst wird lediglich, ob es sich bei den 
jeweiligen Meldungen der Ausbildungsverträge um staatlich 
anerkannte Ausbildungsberufe (bzw. duale Ausbildungs-
berufe in Erprobung) oder um Ausbildungsgänge gemäß 
einer Regelung der zuständigen Stellen für Menschen mit 
Behinderung handelt.

E

Tabelle A5.4-5:  Staatlich anerkannte Ausbildungsberufe und Ausbildungsregelungen der zuständigen Stellen für 
Menschen mit Behinderung (§ 66 BBiG/§ 42m HwO) nach Art der Förderung, Berichtsjahr 2018 

Neu abgeschlossene Verträge

Insgesamt Überwiegend 
betrieblich 
finanziert

Überwiegend 
öffentlich 
finanziert

davon:

 Sonderpro-
gramm des 

Bundes/Lan-
des (i. d. R. 
für markt-

benachteiligte 
Jugendliche)

Förderung 
nach SGB III1 

(außer-
betriebliche 
Ausbildung 
für sozial 

Benachteiligte 
bzw. Lernbe-
einträchtigte)

Förderung 
nach SGB III1 

(außer-
betriebliche 
Ausbildung 

für Menschen 
mit Behinde-
rung – Reha)

nur für  
Brandenburg: 
betriebsnahe 

Förderung 

Verträge in staatlich anerkannten 
Ausbildungsberufen

513.912 503.547 10.365 1.881 6.354 2.130 0

Verträge in Berufen nach Aus-
bildungsregelung der zuständigen 
Stellen für Menschen mit Behinde-
rung (§ 66 BBiG/§ 42m HwO)

7.989 2.916 5.076 66 1.152 3.855 3

Duales System insgesamt 521.901 506.460 15.441 1.947 7.506 5.985 3
1 Zu den relevanten Paragrafen siehe https://www.bibb.de/dokumente/pdf/a21_dazubi_daten.pdf
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